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Aufgabenblatt zur Angebotskalkulation
Prüfungsbereich 1: Projekte planen und umsetzen

Prüfungsstück Teil c) 

Aufgabe: Angebotskalkulation� (Prüfungszeit: 1,0 Stunde)

Kalkulation Printmedien
In Anlage 1 zum Prüfungsstück Teil c) befindet sich der Ausdruck einer bereits vorbereiteten Kalkulation für die Berechnung 
der Fremdleistungskosten zur Produktion der 4-seitigen Gutscheinkarte, Format 21,0 cm × 10,0 cm.
– �Übertragen Sie die Angaben dieser Kalkulation in die entsprechenden Tabellen der Datei „APS_2025_NV_Kalkulation.xltx“ 

im Verzeichnis „AP_MG_SO_25/NV/Projekt/Teil_c“.
– �Vervollständigen Sie die Kalkulation auf den Seiten 2 und 3 mithilfe der Vorgaben der Anlage 1 sowie der „Kalkulations- 

unterlagen für die Aus- und Weiterbildung in der Druckindustrie, Ausgabe III“ (bvdm, Art.-Nr. 83126), indem Sie die 
vorgegebenen Werte übernehmen. 
Die Zeichnung der Drucklegung auf Seite 2 der Anlage 1 muss nicht übernommen und nachgezeichnet werden.

– �Ermitteln Sie für die Produktion der Gutscheinkarte einen Angebotspreisvorschlag, einen Preisvorschlag für 1000 Exemplare 
(1 000er-Stückpreis) und einen Preisvorschlag für weitere 1 000 Stück unter Berücksichtigung von 6 % i. H. Gewinn und  
2 % i. H. Provision/Skonto.

Abzugeben ist: 
Ein Ausdruck des Ergebnisses

Bewertungskriterien: Punkteschlüssel Faktor Punkte
Kalkulation Printmedien 0–100 Punkte 20

  Ergebnis          = : 20 =  Pkt.

Dieses Arbeitsblatt sowie alle weiteren Vorlagen sind zusammen mit den Arbeitsergebnissen abzuliefern. Auf allen vor- 
zulegenden Prüfungsarbeiten sind der Name des Prüflings und die Kenn-Nummer des Prüflings anzugeben.  
Die benötigten Zeiten für die einzelnen Arbeiten sind auf der Persönlichen Erklärung von der Aufsichtsführung zu bestätigen.
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Verordnung vom 15. Mai 2023

Einheitliche Prüfungsaufgaben
in den Druck- und Medienberufen
gemäß § 40 BBiG und § 34 HwO


